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Regeste

StG § 8 Abs. 1, StG § 13 Abs. 3, StHG Art. 68 Abs. 1 - Steuerdomizil.1. Bewohnt ein über
30-jähriger Arbeitnehmer eine 2-Zimmer-Wohnung und geht er von dieser aus seiner
Erwerbstätigkeit nach (in der er eine Führungsfunktion innehat), sind die Kriterien, nach
denen anstelle des Arbeitsortes der Aufenthaltsort der elterlichen Familie als Steuerdomizil
anerkannt werden kann, besonders streng zu handhaben.2. Entsprechend sind
Coiffeurbesuche, Arztbesuche sowie Besuche im Optikergeschäft am elterlichen Wohnort
wie auch das Wäschewaschen durch die Mutter keine besonderen Umstände, welche den
Lebensmittelpunkt - und damit den steuerrechtlichen Wohnsitz - an einem anderen als dem
Arbeitsort anerkennen lassen.3. Die Vernehmlassung beim Steueramt eines anderen
Kantons ist nicht dazu geeignet, das Steuerdomizil eines Steuerpflichtigen im Kanton
Solothurn festzustellen.

Erwägungen

E. 2
Gemäss § 13 Abs. 3 StG und Art. 68 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG)
besteht die unbeschränkte Steuerpflicht bei Wechsel innerhalb der Schweiz während des
Steuerjahrs für das laufende Steuerjahr in demjenigen Kanton, in welchem der
Steuerpflichtige am Ende der Steuerperiode seinen Wohnsitz hat. Massgebend sind
demnach die Verhältnisse am 31. Dezember eines Jahres, vorliegend also diejenigen am 31.
Dezember 2005.

E. 3
Die Besteuerung des Einkommens und beweglichen Vermögens unselbständig erwerbender
Personen steht grundsätzlich dem Kanton zu, in welchem sich ihr Steuerdomizil befindet.
Darunter ist in der Regel der zivilrechtliche Wohnsitz zu verstehen, d.h. der Ort, an dem
sich die betreffende Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art.  23 Abs. 1
ZGB) bzw., wo der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen liegt. Keine entscheidende
Bedeutung kommt diesbezüglich dem polizeilichen Domizil zu: Das Hinterlegen der
Schriften und das Ausüben der politischen Rechte bilden - zusammen mit dem übrigen
Verhalten der betreffenden Person - blosse Indizien für den steuerrechtlichen Wohnsitz.

E. 4
Eine Person kann über mehrere physische Aufenthalte verfügen. Hat ein Steuerpflichtiger
im interkantonalen Verhältnis zu mehreren Orten intensive Beziehungen, ist im Einzelfall
in Würdigung der gesamten individuellen Verhältnisse abzuwägen, welcher dieser
Beziehungen der Vorrang zukommt - eine interkantonale Doppelbesteuerung ist gemäss
Bundesverfassung verboten (Art. 127 Abs. 3 BV). Das Steuerdomizil von
Unselbständigerwerbenden liegt grundsätzlich an dem Ort, von dem aus sie für längere oder



unbestimmte Zeit der täglichen Erwerbstätigkeit nachgehen (anstatt vieler: Urteil des
Bundesgerichts vom 28. April 2005 2P.206/2004). Dieser Grundsatz geht dabei davon aus,
dass sich am Arbeitsort i.d.R. auch der Mittelpunkt der Lebensinteressen des
Steuerpflichtigen befinden. Der Arbeitsort begründet nur dann keinen steuerrechtlichen
Wohnsitz, wenn die persönlichen Beziehungen zu einem anderen Ort stärker sind als zum
Arbeitsort. Allerdings werden die Kriterien, nach denen das Bundesgericht entscheidet,
wann anstelle des Arbeitsortes der Aufenthaltsort der Familie als Steuerdomizil anerkannt
werden kann, bei ledigen Personen besonders streng gehandhabt. Mit zunehmender Dauer
des Aufenthalts am Arbeitsort lockern sich die Bindungen zur Familie, während sie sich
zum Arbeitsort verdichtet, indem ein Steuerpflichtiger beispielsweise am Arbeitsort eine
Wohnung (und nicht bloss ein Zimmer) eingerichtet hat (vgl.
Richern/Frei/Kaufmann/Meuter: Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz,
Zürich 2006, § 3 N 36 mit zahlreichen Hinweisen). Die Praxis geht dabei davon aus, dass
die Beziehungen eines Steuerpflichtigen zur elterlichen Familie regelmässig nicht mehr so
stark seien, wenn der Steuerpflichtige das 30. Altersjahr überschritten hat oder aber sich seit
mehr als 5 Jahren ununterbrochen am selben Arbeitsort aufhält. Aus besonderen Umständen
muss jedoch im Einzelfall der Schluss gezogen werden, dass auch nach mehreren Jahren
des Aufenthalts am Arbeitsort die Beziehungen zum Familienort diejenigen zum Arbeitsort
nach wie vor überwiegen können (Urteil des Bundesgerichts vom 20. Januar 1994,
publiziert in: ASA 63, 836).

E. 5
Unbestrittenermassen ist der Rekurrent ledig, über 30 Jahre alt und hat in Solothurn eine
Wohnung gemietet, von der aus er täglich zur Arbeit geht. Es stellt sich nun die Frage, ob
bei ihm besondere Umstände vorliegen, welche seinen steuerrechtlichen Wohnsitz nach wie
vor in A./ZG vermuten lassen.

E. 6
Der Rekurrent hat wiederholt vorgebracht, dass seine in B./ZG vorgenommene
Kreuzbandoperation im Jahre 2004 (und die darauf folgende Physiotherapie am gleichen
Ort) klar darauf hinweise, dass er seinen Lebensmittelpunkt im Kanton Zug habe und macht
der Vorinstanz zum Vorwurf, dass sie dies in der Vernehmlassung nicht einmal erwähnt
habe. Damit verkennt der Rekurrent ganz offensichtlich, dass es hier nicht um die
Steuerperiode 2004, sondern nur um die Steuerperiode 2005 geht, genauer um die Frage,
wo er am 31. Dezember 2005 seinen Lebensmittelpunkt hatte. Ereignisse, die im Jahr 2004
stattgefunden haben, sind für diese Frage unbehelflich. Entsprechend kann auch die
Aktiv-Mitgliedschaft im Fussballclub nicht berücksichtigt werden: der Rekurrent hat
lediglich nachgewiesen, dass er im März 2004 einen Jahresbeitrag für die Jahre 2003/2004
gezahlt hat. Die anderen von ihm vorgebrachten Argumente wie Coiffeurbesuche,
Arztbesuch (bei einem Chirurgen), Optikgeschäft usw. sind nicht geeignet, um einen
Lebensmittelpunkt des Rekurrenten in A. nachzuweisen: So sind gerade Ärzte oder Optiker
Personen des Vertrauens und viele Leute tun sich schwer damit, diese zu wechseln und
konsultieren - auch nach Verlegung des Wohnsitzes an einen anderen Ort - häufig nach wie
vor die gleichen Personen. Im Übrigen weist das (nicht nachgewiesene) Argument
bezüglich Wäschewaschen durch die Mutter des Rekurrenten eher auf eine gewisse
Bequemlichkeit als auf einen Lebensmittelpunkt hin. Zum Vernehmlassungsantrag bei der
Steuerverwaltung Zug ist schliesslich zu sagen, dass eine solche nicht geeignet ist, das
Steuerdomizil eines Steuerpflichtigen festzustellen - sämtliche Dokumente, die jener



vorliegen mögen, sind im Besitz des Rekurrenten und konnten im vorliegenden Verfahren
beigebracht werden. Von einer Vernehmlassung ist somit abzusehen. Zusammenfassend
kann somit festgestellt werden, dass der Rekurrent keine besonderen Umstände
nachgewiesen hat, welche einen steuerrechtlichen Wohnsitz in A. anerkennen lassen. Auf
der anderen Seite bestehen gewichtige Gründe, von einem Mittelpunkt der Lebensinteressen
in Solothurn auszugehen. Entsprechend ist festzustellen, dass der Rekurrent per 31.
Dezember 2005 sein Steuerdomizil in der Stadt Solothurn hatte und der Rekurs ist
abzuweisen. Steuergericht, Urteil vom 6. November 2006
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